
geänderter Beschluss:                                          
 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplanes, lfd. Nr. 23 „Freizeit- und 
Erholungsraum Hufeisensee und Osendorfer See“. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB.  

 
 


